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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Das Familiengericht kann insbesondere anordnen, dass der Umgang eines

Elternteils mit dem Kind nur stattfinden darf, wenn ein „mitwirkungsbereiter
Dritter anwesend ist.“ (§ 1684 Abs. 4 BGB). Dieser sogenannte begleitete
Umgang hat in den letzten Jahren eine zunehmende praktische Relevanz,
weshalb sich das vorliegende Heft dieser Thematik mit Beiträgen aus dem
von Werner Dürbeck herausgegebenen Handbuch zum begleiteten Um-
gang unter verschiedenen (außerjuristischen) Blickwinkeln widmet.
Der mit der Vielzahl von Umgangsbegleitungen einhergehende hohe Bedarf
an personellen und finanziellen Ressourcen führt in einigen Bezirken dazu, dass
es immer schwieriger wird, diesen (zeitnah) in der gebotenen Weise zu installie-
ren. Die Familiengerichte stehen zudem vor dem praktischen Problem, dass in
den Fällen, in denen nach Durchführung der gebotenen Verfahrensschritte die
Überzeugung gereift ist, ein begleiteter Umgang sei die aus Gründen des Kin-
deswohl rechtlich gebotene Art des Umgangs, ein mitwirkungsbereiter Dritter
vorhanden sein muss, damit eine entsprechende richterliche Entscheidung erlas-
sen werden kann. Darüber hinaus muss der Umgangstitel in einem gerichtlichen
Hauptsacheverfahren insbesondere den mitwirkungsbereiten Dritten sowie die
konkreten Umgangszeiten für den gebotenen Zeitraum benennen. Da die Kos-
ten für den begleiteten Umgang nur auf der Grundlage eines begünstigenden
Verwaltungsaktes als Leistung im Rahmen des SGB VIII übernommen werden,
bedarf es hier der Durchführung eines parallelen und vom familiengerichtlichen
Verfahren grundsätzlich unabhängigen Verwaltungsverfahrens im Jugendamt.
Ohne dessen positiven Ausgang wird ein begleiteter Umgang unabhängig von
der Ansicht des Familiengerichts regelmäßig nicht installiert werden können.
All dies offenbart die rechtlichen und bürokratischen Hürden, die geeignet
sein können, die Belange des Kindes im Ergebnis in den Hintergrund geraten
zu lassen.
Kommt es zur Durchführung eines begleiteten Umgangs liegen inzwischen
eine Vielzahl sehr überzeugender fachlicher Konzepte für seine konkrete
Umsetzung vor. Das Engagement der hieran beteiligten Fachkräfte ist häufig
außergewöhnlich. Es sei jedoch auch vor diesem Hintergrund daran erinnert,
dass die zur Verfügung stehenden Kapazitäten nur für die Fälle in Anspruch
genommen werden, welche die fachlichen Voraussetzungen für eine derarti-
ge Einschränkung des elterlichen Umgangs erfüllen. Aus Sicht der Familien-
gerichte setzt eine derartige Entscheidung nach § 1684 Abs. 4 BGB voraus,
dass dies (für kürzere Zeit) zum Wohle des Kindes erforderlich ist bzw. (für
längere Zeit) anderenfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre. An diesen
Hürden dürfte eine beachtenswerte Zahl von Fällen scheitern, in denen ein
begleiteter Umgang in der Praxis erwogen wird.

Ihr

Prof. Dr. Stefan Heilmann
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